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STEUER

Grundsteuer in Heidelberg
Bescheide versendet

Ab dem 1. Januar 2025 wird die Grundsteuer in 
Baden-Württemberg nach dem neuen Landes-
grundsteuergesetz erhoben. Die Stadt hat die neuen 
Grundsteuerbescheide am Dienstag, 28. Januar, an 
die Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer 
versendet. Aufgrund eines Fehlers des Dienstleis-
ters ist es möglich, dass Steuerpflichtige den neuen 
Grundsteuerbescheid zweimal in Papierform er-
halten. Die Stadt entschuldigt sich für die Unan-
nehmlichkeiten.
� S.�3 ›

ERINNERUNGSKULTUR

Umbenennung von Straßen
Gremienlauf gestartet

Auf Beschluss des Gemeinderats hat in den ver-
gangenen Jahren eine Kommission für Straßen-
benennungen untersucht, ob Heidelberger Straßen 
nach Personen benannt sind, deren historisches 
Handeln zumindest teilweise nicht heutigen gesell-
schaftlichen Grundwerten entspricht. In ihrem im Mai 
2023 veröffentlichten Abschlussbericht empfiehlt die 
Kommission dem Gemeinderat, in neun Fällen eine 
Umbenennung in Betracht zu ziehen. Die Vorschläge 
gehen nun in die Gremien. S.�2 ›

GEDENKTAG

Gedenken an NS-Opfer
Gespräch mit einem Zeitzeugen

Mit einer Gedenkveranstaltung im Großen Rathaus-
saal hat die Stadt am Montagabend, 27. Januar, an 
die Opfer der Terrorherrschaft der Nationalsozialis-
ten erinnert. Bei dem Gedenken am 80. Jahrestag der 
Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungs-
lagers Auschwitz-Birkenau stand ein Austausch 
von Heidelberger Schülerinnen und Schülern mit 
dem Zeitzeugen Paul Eric Joseph im Mittelpunkt. 
Der heute 86-Jährige musste mit seiner Familie vor 
den Nazis aus Heidelberg fliehen.  S.�3 ›

D rei Vereine betreiben am Bis-
marckplatz fortan einen ge-

meinsamen Fanshop: die TSG Hof-
fenheim, die MLP Academics und die 
Rhein-Neckar Löwen. Der Olympia-
stützpunkt Rhein-Neckar (OSP) wird 
sich in dem ehemaligen Gebäude der 
Rhein-Neckar Verkehrsgesellschaft 
GmbH (rnv) ebenfalls präsentieren. 
Die Stadt hatte den Pavillon übernom-
men; in den vergangenen Wochen 
liefen die ersten Umbauarbeiten. Er-
möglicht hat die Weiternutzung das 
städtische Amt für Sport und 
Gesundheitsförderung. 
Sportfans können in 
dem neuen Sportpa-
villon Fanartikel und 
Tickets für Spiele kau-
fen und gelegentlich 
bei Autogrammstun-
den dabei sein.

O b e r b ü r -
g e r m e i s -
ter Eckart 
W ü r z n e r 
sagte bei 
der Vorstellung des Sportpavillons: 
„Es freut mich sehr, dass wir diesen 
zentralen Platz mit neuem Leben 
füllen können. Der Pavillon als Fan-
shop für die bekanntesten Vereine 
unserer Region ist ein tolles Beispiel 
dafür, wie kreative Weiternutzun-

gen einen echten Mehrwert im 
öffentlichen Raum schaf-

fen können.“

Nah an den Fans

Tim Jost, Ge-
s c h ä f t s f ü h r e r 
Marketing & Ver-

trieb bei der TSG 

Hoffenheim sagte: „Zu unseren gro-
ßen Zielen abseits des Platzes ge-
hört es, in der Rhein-Neckar-Region 
präsent und nah an unseren Fans zu 
sein.“
„Als Klub, der seine Wurzeln hegt 
und pflegt, ist der Pavillon eine be-
sondere Chance, uns im Herzen 
unserer Region den Menschen vor-
zustellen und ihnen eine zusätzliche 
Anlaufstelle zu bieten“, sagte Holger 
Bachert, Geschäftsführer der Rhein-
Neckar Löwen.
Matthias Lautenschläger, geschäfts-
führender Gesellschafter der MLP 
Academics, betonte: „Die Errichtung 
dieses Pavillons unterstreicht, dass 

wir die Sportregion leben und nicht 
nur davon reden.“
Der Leiter des Olympiastützpunktes 
Daniel Strigel freute sich über den 
gemeinsamen Auftritt: „Die Kombina-
tion von Vereins- und Nationalmann-
schaften ist immer wieder interessant 
und zeigt, wie facettenreich und leis-
tungsstark der Sport in unserer Re-
gion ist.“
Der Sportpavillon ist zunächst immer 
dienstags und freitags von 14 bis 18 
Uhr geöffnet. Dann können Interes-
sierte Fanschals, Trikots oder andere 
Merchandise-Artikel erwerben. In 
den kommenden Monaten werden die 
Räumlichkeiten weiter umgebaut. stö

Ein Ort 
für Sport-
begeisterte
Fanshop von drei 
Profiteams in
Pavillon am 
Bismarckplatz

FESTIVAL

Start für Tanz-

biennale  

S. 8 ›

Bei der Eröffnung: Oberbürgermeister Eckart Würzner (4. v. l.) und Erster Bürgermeister Jürgen Odszuck (2. v. r.) mit 
Vertretern von Sportamt, Olympiastützpunkt, TSG Hoffenheim, Rhein-Neckar Löwen und MLP Academics (Foto Rothe)

stadtblatt.heidelberg.de
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Neue Straßennamen in Beratung
Vorschläge gehen in 
die Gremien / Gemein-
derat entscheidet im 
Februar 

D ie Kommission für Straßenben-
nenungen empfiehlt dem Ge-

meinderat, bei neun Straßen und 
Plätzen im Heidelberger Stadtgebiet 
eine Umbenennung in Betracht zu 
ziehen. Die entsprechenden Vor-
schläge wurden bereits in den sie-
ben betroffenen Bezirksbeiräten be-
sprochen. Die Vorschläge seitens der 
Verwaltung und die Empfehlungen 
aus den Bezirksbeiräten gehen nun 
zur Entscheidung in den Haupt- und 
Finanzausschuss am Mittwoch, 5. Fe-
bruar, sowie in den Gemeinderat am 
Donnerstag, 20. Februar. Beschlosse-
ne Änderungen der Straßennamen 
werden danach im Stadtblatt öffent-
lich bekannt gemacht. Anschließend 
beginnt eine einmonatige Wider-
spruchsfrist. Mit der Umsetzung be-
schlossener Umbenennungen ist bis 
zum Sommer 2025 zu rechnen. Die 
Stadt benachrichtigt Anwohnerinnen 
und Anwohner betroffener Straßen 
schriftlich im Falle einer Adressän-
derung. Sie müssen dann – wie bei ei-

nem Umzug – ihre neue Adresse den 
für sie zuständigen Institutionen wie 
Banken, Versicherungen und Schulen 
etc. mitteilen. Betroffene Straßen und 
Sitzungsergebnisse der zuständigen 
Bezirksbeiräte: 
›  Marga-Faulstich-Straße (Bahn-

stadt): Der Bezirksbeirat hat ein-
stimmig für eine Umbenennung 
nach der US-amerikanischen Biolo-
gin Rachel Carson votiert, wie von 
der Verwaltung vorgeschlagen wur-
de.

›    Karl-Kollnig-Platz (Handschuhs-
heim): Mit knapper Mehrheit 
stimmte der Bezirksbeirat für eine 
Umbenennung nach dem in Hand-

schuhsheim und der Region ver-
dienten Archäologen Berndmark 
Heukemes, den die Verwaltung als 
zweiten Umbenennungsvorschlag 
eingebracht hatte.

›  Ernst-Rehm-Straße (Kirchheim): 
Nach ausgiebiger Diskussion stimm-
te der Bezirksbeirat dem Verwal-
tungsvorschlag mehrheitlich zu, die 
Straße nach der im Nationalsozialis-
mus verfolgten Heidelberger Ärztin 
Johanna Geißmar umzubenennen.

›  Felix-Wankel- und Haberstraße 
(Rohrbach): Der Verwaltungsvor-
schlag, die Felix-Wankel-Straße 
nach dem Heidelberger Architek-
ten Siegfried Seidemann umzube-

nennen und den Namen der Ha-
berstraße beizubehalten, erreichte 
aufgrund Stimmengleichheit keine 
Mehrheit im Bezirksbeirat.

›   Endemannstraße (Weststadt): Der 
Bezirksbeirat hat sich einstimmig 
für den zweiten Vorschlag der Ver-
waltung ausgesprochen, die Straße 
nach der deutschen Schriftstellerin, 
Frauenrechtlerin und Revolutionä-
rin Mathilde Anneke umzubenen-
nen.

›   Richard-Kuhn-Straße (Wieblin-
gen): Mit großer Mehrheit stimmte 
der Bezirksbeirat für den Verwal-
tungsvorschlag „Am Lerchenbu-
ckel“.

›   Reinhard-Hoppe-Straße (Ziegel-
hausen): Der Bezirksbeirat hat sich 
mit knapper Mehrheit dafür aus-
gesprochen, die Straße nach der 
langjährigen Ziegelhäuser Gemein-
derätin und Ehrenamtlichen der Ar-
beiterwohlfahrt Berta Steinbächer 
umzubenennen.

›  Rudolph-Stratz-Weg (Ziegelhau-
sen) Bei dieser Straße votierte der 
Bezirksbeirat einstimmig für den 
vorgeschlagenen Namen Lehwie-
senweg. cat/ls

       Aktuelle Infos zu den Entscheidun-     
      gen der Gremien unter

  www.heidelberg.de/ 
straßennamen

Textilien werden 
getrennt gesammelt

Neues Gesetz zum 
Recyceln von Textil-
abfällen 

S eit dem 1. Januar 2025 gilt in 
Deutschland eine gesetzliche 

Pflicht zur getrennten Sammlung 
von Textilabfällen. Diese Vorschrift 
basiert auf einer EU-weiten Rege-
lung, die im Kreislaufwirtschafts-
gesetz (KrWG) umgesetzt wurde. 
In Heidelberg ist bereits seit vielen 
Jahren ein System zur getrennten 
Sammlung von Textilabfällen eta-
bliert. Alttextilien können im Alt-
kleidercontainer, an Ökosäulen und 
an den Recyclinghöfen entsorgt wer-
den. Standorte sind unter www.hei 
delberg.de/abfall und in der Mein-

Heidelberg-App zu finden.
Erlaubt sind:
›  Gut erhaltene Kleidung
›  Beschädigte oder kaputte Textilien
›  Bettwäsche, Tischdecken, Handtü-

cher und andere Arten von Textil-
abfällen

› Schuhe (bitte paarweise gebündelt)
› Stoffreste, Rucksäcke, Stofftiere
 Nicht erlaubt sind:
›  Stark verschmutzte oder kontami-

nierte Textilien (zum Beispiel farb-, 
blut-, ölverschmiert, in Reinigungs-
mittel getränkt, verschimmelt)

›  Matratzen, Teppiche oder ähnliche 
Gegenstände

›  Bekleidung oder Textilien mit fest 
eingebauten elektrischen Bestand-
teilen (zum Beispiel Schuhe mit 
LED-Lichtern) jkl

  www.heidelberg.de/abfall

Die Richard-Kuhn-Straße in Wieblingen ist eine von neun Straßen, bei denen eine 
Umbenennung in Betracht gezogen wird. (Foto Kupek)

Tempo 30 auf der Mitter-
maierstraße
Geschwindigkeits-
begrenzung zwischen 
Kurfürsten-Anlage und 
Bergheimer Straße 

I n der Mittermaierstraße zwi-
schen Kurfürsten-Anlage und 

Bergheimer Straße gilt nun eine 
Geschwindigkeitsbegrenzung von 
Tempo 30. Eine entsprechende An-
ordnung hat die Stadt veranlasst. Die 
entsprechende Beschilderung wurde 
bereits angebracht. Geplant ist wei-
terhin ein Fahrverbot für LKW auf 
den jeweils linken Spuren in beiden 
Fahrtrichtungen. Die Schilder hier-
für werden in Kürze installiert. Die 
Anordnung stellt nach einem inten-
siven Abwägungsprozess die ein-

zige Lösung zur Sicherheit aller 
Verkehrsteilnehmenden in der Mit-
termaierstraße dar.

Mehr Sicherheit

Schon im Juni 2024 hatte die Stadt die 
Radwegebenutzungspflicht aufgeho-
ben, weil die Geh- und die Radweg-
breite zu gering waren. Piktogramme 
sollen Autofahrende zu einem ausrei-
chenden Sicherheitsabstand von 1,5 
Metern anhalten. Schon bei der Prü-
fung der Aufhebung der Radwegebe-
nutzungspflicht waren in den damals 
untersuchten drei Jahren (2020-2022) 
85 Unfälle dort polizeilich erfasst 
worden. Eine Mitbenutzung der Fahr-
bahn durch den Radverkehr bei Tem-
po 50 muss nach den seither gemach-
ten Erfahrungen als nicht verträglich 
eingestuft werden.  red

http://www.heidelberg.de/straßennamen
http://www.heidelberg.de/straßennamen
http://www.heidelberg.de/abfall
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Grundsteuerbescheide versendet 

Grundstückseigen-
tümer erfahren, wie viel 
sie ab sofort zahlen 

D er Gemeinderat hatte in seiner 
Sitzung am 12. Dezember 2024 

die neuen Hebesätze zum 1. Januar 
2025 beschlossen. Sie betragen für 
Grundvermögen 185 (Grundsteuer 
B) und für die Land- und Forstwirt-
schaft 750 (Grundsteuer A). Die 
Hebesätze orientieren sich an dem 
Grundsatz der Aufkommensneutra-
lität. Die Grundsteuer wird jeweils 
für das Kalenderjahr festgesetzt und 
ist in vier Raten zu folgenden Termi-
nen zu zahlen: 15. Februar, 15. Mai, 
15. August und 15. November.
Die Stadt hat die neuen Grundsteuer-
bescheide am Dienstag, 28. Januar, 
an die Grundstückseigentümerinnen 

und -eigentümer versendet. Aufgrund 
eines Fehlers des Dienstleisters ist es 
möglich, dass Steuerpflichtige den 
neuen Grundsteuerbescheid zweimal 
in Papierform erhalten. Die Angaben 
im Bescheid sind inhaltsgleich. Ein 

Exemplar können Steuerpflichtige 
ignorieren. Die Stadt entschuldigt sich 
für die Unannehmlichkeiten.  stö

        Weitere Informationen unter
 www.grundsteuer-bw.de

Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer erhalten den neuen Grundsteuerbe-
scheid aufgrund eines Fehlers möglicherweise doppelt. (Foto Stadt Heidelberg)

GREMIENSITZUNGEN

Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt 
und Mobilität: Mittwoch, 29. Januar, 17 
Uhr, Rathaus, Marktplatz 10
Ausschuss für Kultur und Bildung: 
Donnerstag, 30. Januar, 17 Uhr, Rathaus, 
Marktplatz 10
Bezirksbeirat Wieblingen: Donnerstag, 
30. Januar, 18 Uhr, Evang. Gemeinde-
haus, Mannheimer Straße 252
Beirat von Menschen mit Behinderun-
gen: Dienstag, 4. Februar, 17 Uhr, Rat-
haus, Marktplatz 10
Bezirksbeirat Altstadt: Dienstag, 4. Feb-
ruar, 17 Uhr, Rathaus, Marktplatz 10
Haupt- und Finanzausschuss: Mitt-
woch, 5. Februar, 17.15 Uhr, Rathaus
Jugendgemeinderat: Donnerstag, 6. Feb-
ruar, 17 Uhr, Rathaus, Marktplatz 10
www.gemeinderat.heidelberg.de.

Die Stimmen aus dem Gemein-
derat pausieren bis zur 
Bundestagswahl am 
23. Februar.

 Stimmen aus dem   
 Gemeinderat

Mobilitätsangebote 
in der Stadt
Stadt führt Gebühren 
für Anbieter ein
Der Gemeinderat hat am 14. Novem-
ber das städtische E-Tretroller-Kon-
zept beschlossen und die Verwaltung 
beauftragt, dessen Umsetzung fortzu-
führen. Notwendige Voraussetzung 
zum Start des straßenrechtlichen Ver-
fahrens für E-Tretroller ist jedoch die 
Einführung einer Sondernutzungsge-
bühr für die besondere Nutzung des 
öffentlichen Raumes. Um alle Mobili-
tätsangebote gleichberechtigt zu be-
handeln, plant die Stadt zusätzlich 
auch für Carsharing und Mieträder 
jeweils neue Gebührensätze zu erhe-
ben. Damit wird das Vermieten von 
E-Tretrollern und Rädern oder das 
exklusive Nutzen von Parkplätzen 
für Carsharing-Fahrzeuge für Anbie-
tende kostenpflichtig. Der Vorschlag 
der Änderung wird zunächst am Mitt-
woch, 29. Januar, im Ausschuss für 
Klimaschutz, Umwelt und Mobilität 
diskutiert. Anschließend befasst sich 
der Haupt- und Finanzausschuss am 
Mittwoch, 5. Februar, mit dem Vor-
schlag, bevor der Gemeinderat am 
Donnerstag, 20. Februar, final darü-
ber entscheiden soll. Die Höhe der Ge-
bühren hängt davon ab, wie stark die 
Nutzung den öffentlichen Raum ein-
schränkt. Durch die Gebühren wird 
die exklusive Nutzung des öffentli-
chen Raums finanziell erfasst.

Gedenken an Opfer der Nazis

Schülerinnen und 
Schüler sprachen im 
Rathaus mit Zeitzeuge 

A m 27. Januar gedenken jährlich 
Menschen weltweit der Opfer 

des Nationalsozialismus. Bei der Ge-
denkveranstaltung der Stadt steht 
Jahr für Jahr eine andere Verfolg-
tengruppe im Mittelpunkt – in diesem 
Jahr waren dies die jüdischen Mitbür-
gerinnen und Mitbürger.
Paul Eric Joseph hat die Geschichte sei-
ner Flucht in dem von ihm produzier-
ten Dokumentarfilm „Die Würdigung“ 
aufgearbeitet, der vor der Veranstal-
tung kostenlos im Gloria und Gloriette 
Kino zu sehen war.
„Der millionenfache Mord an unschul-
digen Menschen durch die National-
sozialisten darf nicht in Vergessenheit 
geraten. Die Erinnerungskultur ist zen-
traler Bestandteil unserer demokrati-
schen Gesellschaft in Deutschland. Und 
sie ist zentraler Bestandteil unseres 
Selbstverständnisses hier in Heidel-
berg. Nur wer die Vergangenheit kennt, 
kann die Gegenwart verstehen und 
Fehler für die Zukunft vermeiden“, 
sagte Bürgermeisterin Stefanie Jansen 
und betonte: „Die Demokratie gerät vie-

lerorts unter Druck, Diskriminierung 
und Antisemitismus nehmen zu. Wir 
müssen uns gemeinsam jeglicher Form 
von Hass und Hetze mit voller Kraft 
entgegenstellen.“

Auf Spuren einer Flucht

Zehn Schülerinnen und Schüler von 
Heidelberger Schulen sprachen mit 
Joseph über seine Erinnerungen und 
Familiengeschichte. Seine Vorfahren, 
die Familien Hochherr und Joseph, 
betrieben ab 1929 eine Tabakfabrik in 
Heidelberg in der Kaiserstraße 78/Ecke 
Ringstraße. Um die Fluchterfahrungen 
für die Nachwelt aufzuarbeiten, hat er 

als Erwachsener die Fluchtroute nach-
vollzogen, mit damaligen Helferinnen 
und -helfern gesprochen und aus den 
Tagebüchern seines Vaters Informa-
tionen gesammelt. Das Konzept für die 
Veranstaltung wurde von der Stadt in 
Zusammenarbeit mit der jüdischen Kul-
tusgemeinde und der Gesellschaft für 
Christlich-Jüdische Zusammenarbeit 
entwickelt. chb

 Wer antisemitische Vorfälle  
 in Heidelberg erlebt, kann sie bei  
 der Stadt melden

  meldestelle_antisemitismus@
heidelberg.de

 06221 58-15545 

Paul Eric Josephs Familie musste vor den Nazis aus Heidelberg fliehen. Im Rathaussaal 
berichtete er Schülerinnen und Schülern von seiner Geschichte. (Foto Rothe)

http://www.grundsteuer-bw.de
mailto:meldestelle_antisemitismus%40heidelberg.de?subject=
mailto:meldestelle_antisemitismus%40heidelberg.de?subject=
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Wehrsteg in Wieblingen 
wird erneuert

Baumaßnahmen 
starten im Februar 

D as Wasserstraßen- und Schiff-
fahrtsamt erneuert den Überbau 

des Stegs in Wieblingen ab Montag, 
17. Februar. Die Arbeiten finden in 
der Vangerowstraße statt und bringen 
bereits ab Montag, 10. Februar, vorü-
bergehende Änderungen im Verkehrs-
fluss mit sich.

Verkehrsführung

Um die Einschränkungen für Verkehrs-
teilnehmende so gering wie möglich 
zu halten, wird eine umfassende Ver-
kehrsführung eingerichtet.
Einbahnstraßenregelung in der Vange-
rowstraße: Die Vangerowstraße wird 
während der Bauzeit nur in Fahrtrich-

tung B37 befahrbar sein.
Umleitungen:
›  Der Verkehr aus Fahrtrichtung A656 

wird über die Yorckstraße und Mann-
heimer Straße umgeleitet.

›  Verkehr aus Fahrtrichtung B37 wird 
ebenfalls über die Mannheimer Straße 
geführt.

›  Entsprechende Hinweistafeln wer-
den rechtzeitig auf die Änderungen 
hinweisen.

›  Gneisenaustraße: Fahrzeuge können 
während der Bauzeit nur noch nach 
rechts abbiegen.

Um die Sicherheit aller Verkehrsteil-
nehmenden zu gewährleisten, wird ein 
gemeinsamer Ersatzfuß- und -radweg 
entlang der Baustelle eingerichtet. Die-
ser ermöglicht eine sichere Passage für 
Fußgängerinnen, Fußgänger und Rad-
fahrende. Geplantes Ende der Arbeiten 
ist Ende März 2026.  red

 www.wna-heidelberg.wsv.de

Storchenweg ab 
3. Februar gesperrt
Umfangreiche Straßen- 
und Leitungsarbeiten
Im Storchenweg im Pfaffengrund 
stehen umfangreiche Straßen- und 
Leitungsbauarbeiten an, die am Mon-
tag, 3. Februar, beginnen und bis zum 
6. Juni abgeschlossen sein sollen. Im 
Rahmen der Maßnahme wird der Be-
reich zwischen der Eppelheimer Stra-
ße und der Oberen Rödt umgestaltet. 
Um die Entwässerung der engen Pas-
sagen zu verbessern, wird eine Mit-
telrinne eingebaut und an den Kanal 
angeschlossen. Zusätzlich werden 
der Asphalt und der Unterbau des 
gesamten Weges erneuert. Gleichzei-
tig führen die Stadtwerke Heidelberg 
Leitungsarbeiten durch, sowohl in 
diesem Abschnitt als auch im Bereich 
zwischen der Oberen Rödt und dem 
Schulplatz.
Die Bauarbeiten müssen aufgrund 
der räumlichen Enge unter Voll-
sperrung durchgeführt werden. Für 
Anwohnerinnen und Anwohner 
werden Zugänge zu ihren Häusern 
eingerichtet, damit diese während 
der Bauarbeiten jederzeit fußläufig 
erreichbar bleiben. Die Müllabfuhr 
bleibt ebenfalls gewährleistet.
Anwohnerinnen und Anwohner wer-
den gebeten, vor Baubeginn Hecken 
und in das Baufeld hineinragenden 
Bewuchs bis zu einer Höhe von vier 
Metern zurückzuschneiden.

Ab in den Zoo!
Ein Besuch im Heidelberger Zoo lohnt sich auch im Winter. Bestaunt werden 
kann unter anderem das Zootier des Jahres 2025: Das Gürteltier. Im Zoo 
Heidelberg leben seit 2004 Kugelgürteltiere und sorgen regelmäßig für 
Nachwuchs. Das letzte Jungtier kam Anfang Dezember 2024 zur Welt. Es 
lebt gemeinsam mit seiner Mutter im Großen Affenhaus und teilt sich das 
Gehege mit den Goldgelben Löwenäffchen. Der Zoo hat zurzeit täglich von 
9 bis 17 Uhr geöffnet. www.zoo-heidelberg.de (Foto Zoo Heidelberg)

Neues Quartier an 
Kurfürsten-Anlage
Bebauungsplan-Ent-
wurf jetzt einsehbar

An der Kurfürsten-Anlage in Berg-
heim entsteht ein neues Quartier auf 
dem ehemaligen Gelände der Hei-
delberger Druckmaschinen AG und 
dem angrenzenden Areal der Stadt-
werke Heidelberg. Dafür erstellt die 
Stadt momentan einen Bebauungs-
plan. Die Veröffentlichung des Ent-
wurfs zum Bebauungsplan (ehemals 
„Offenlage“) findet vom 27. Januar 
bis einschließlich 26. Februar on-
line statt. Bürgerinnen und Bürger 
können sich zum Bebauungsplan 
äußern. Parallel werden Behörden 
und Träger sonstiger öffentlicher 
Belange um Stellungnahme gebeten.

  www.heidelberg.de/planver 
fahren und www.quartier-
bergheim.de

Dieses Jahr werden die Stege über den Kraftwerkskanal und die Wehrfelder 1 bis 4 
erneuert. (Foto WSV.de)
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Mehr Verkehrssi-
cherheit in Rohrbach
„Bischofsmützen“ in 
Karlsruher Straße
Die Stadt hat in Rohrbach in der 
Karlsruher Straße auf Höhe der Rat-
hausstraße sogenannte „Bischofsmüt-
zen“ auf der bestehenden Mittelmar-
kierung der Fahrbahn angebracht. 
Dabei handelt es sich um 30 Zentime-
ter hohe Aufsteller mit Reflektoren, 
die platzsparend, gut sichtbar und 
auch fühlbar Fahrbahnbegrenzun-
gen markieren. 
Die „Bischofsmützen“ verhindern 
hier unerlaubtes Einbiegen der Fahr-
zeuge von der Karlsruher Straße nach 
links in den Abzweig Römerstraße, 
der an der Radservicestation vorbei-
führt. Das Einbiegen war bisher eine 
mögliche Gefahrenlage für Fußgänge-
rinnen und Fußgänger, insbesondere 
Kinder, welche die Abzweigung über-
queren wollten. Durch die Aufsteller 
soll die Überquerungsstelle zudem 
übersichtlicher und für Passanten 
leicht passierbar werden. Der Ver-
kehr von Nordosten kommend aus 
der Karlsruher Straße kann weiterhin 
rechts in den Abzweig einbiegen. Im 
Rahmen des Sicherheitsaudits wurde 
dieser Bereich als Gefahrenstelle er-
kannt. Da die Maßnahme zwischen 
zwei Bahngleisen umgesetzt werden 
musste, stimmte die Stadt sich mit der 
Rhein-Neckar-Verkehr GmbH und 
der Sicherungsaufsicht ab.

http://www.wna-heidelberg.wsv.de
http://www.zoo-heidelberg.de
http://www.heidelberg.de/planverfahren
http://www.heidelberg.de/planverfahren
http://www.quartier-bergheim.de
http://www.quartier-bergheim.de
mailto:stadtblatt%40heidelberg.de?subject=
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BEKANNTMACHUNGEN

oder
durch Briefwahl
teilnehmen.
5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag
5.1 eine/ein in das Wählerverzeichnis 
eingetragene Wahlberechtigte/einge-
tragener Wahlberechtigter,
5.2 eine/ein nicht in das Wählerver-
zeichnis eingetragene Wahlberechtigte 
/eingetragener Wahlberechtigter,
› wenn sie/er nachweist, dass sie/er ohne 
ihr/sein Verschulden die Antragsfrist 
auf
Aufnahme in das Wählerverzeichnis 
nach § 18 Abs. 1 der Bundeswahlord-
nung (bis zum 02.02.2025) versäumt hat;
›  wenn sie/er nachweist, dass sie/er ohne 

ihr/sein Verschulden die Einspruchs-
frist nach § 22 Abs. 1 Bundeswahlord-
nung (bis zum 07.02.2025, 12:00 Uhr) 
versäumt hat;

›  wenn ihr/sein Recht auf Teilnahme an 
der Wahl erst nach Ablauf der Fristen 
nach § 18 Abs. 1 oder § 22 Abs. 1 Bun-
deswahlordnung entstanden ist;

›  wenn ihr/sein Wahlrecht im Ein-
spruchsverfahren festgestellt worden 
und die Feststellung erst nach Ab-
schluss des Wählerverzeichnisses zur 
Kenntnis der Gemeindebehörde ge-
langt ist. 

Wahlscheine können von in das Wähler-
verzeichnis eingetragenen Wahlberech-
tigten bis zum 21.02.2025, 15:00 Uhr, 
beim Bürger- und Ordnungsamt schrift-
lich, mündlich (nicht fernmündlich) 
oder elektronisch beantragt werden.
Im Falle nachweislich plötzlicher Er-

krankung, die ein Aufsuchen des Wahl-
raumes nicht oder nur unter nicht zu-
mutbaren Schwierigkeiten möglich 
macht, kann der Antrag noch bis zum 
Wahltag, 15:00 Uhr, gestellt werden.
Versichert eine Wahlberechtigte/ein 
Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihr/
ihm der beantragte Wahlschein nicht 
zugegangen ist oder sie/er ihn verloren 
hat, kann ihr/ihm bis zum Tage vor der 
Wahl, 22.02.2025, 12:00 Uhr, ein neuer 
Wahlschein erteilt werden.
Nicht in das Wählerverzeichnis einge-
tragene Wahlberechtigte können aus ei-
nem der unter 5.2 dargelegten Gründen 
den Antrag auf Erteilung eines Wahl-
scheines noch bis zum Wahltage, 15:00 
Uhr, stellen.
Wer den Antrag für eine andere Person 
stellt, muss durch Vorlage einer schrift-
lichen Vollmacht nachweisen, dass sie/
er dazu berechtigt ist. Eine Wahlberech-
tigte mit einer Behinderung/ein Wahlbe-
rechtigter mit einer Behinderung kann 
sich bei der Antragstellung der Hilfe ei-
ner anderen Person bedienen.
Für die Beantragung der Briefwahlun-
terlagen stehen folgende Antragsformen 
zur Verfügung:
›  Der auf der Rückseite der Wahlbenach-

richtigung aufgedruckte QR-Code kann 
mit dem Handy, Smartphone oder Tab-
let eingescannt werden; es erfolgt eine 
Weiterleitung direkt zu dem für die ei-
gene Person ausgefüllten Internet-
wahlscheinantrag dem noch das Ge-
burtsdatum (und ggf. eine abweichende 
Versandanschrift) hinzuzufügen ist. 

BEKANNTMACHUNG

der Gemeindebehörde über das Recht 
auf Einsicht in das Wählerverzeichnis 
und die Erteilung von Wahlscheinen 
für die Wahl zum 21. Deutschen Bun-
destag am 23.02.2025

1. Das Wählerverzeichnis der Stadt Hei-
delberg wird für die Bundestagswahl in 
der Zeit vom Montag, 03.02.2025 bis 
Freitag, 07.02.2025 wie folgt im Bürger- 
und Ordnungsamt, Wahldienststelle, 
Kurfürsten-Anlage 43, 69115 Heidelberg 
zur Einsichtnahme bereitgehalten.
Montag und Freitag von 8:00 – 12:00 
Uhr, Dienstag bis Donnerstag von 8:00 
– 12:00 Uhr und 14:00 – 16:00 Uhr.
Der Zugang zur Wahldienststelle ist 
nicht barrierefrei. 
Jede/Jeder Wahlberechtigte kann die 
Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu 
ihrer/seiner Person im Wählerverzeich-
nis eingetragenen Daten überprüfen. 
Sofern eine Wahlberechtigte/ein Wahl-
berechtigter die Richtigkeit oder Voll-
ständigkeit der Daten von anderen im 
Wählerverzeichnis eingetragenen Per-
sonen überprüfen will, hat sie/er Tatsa-
chen glaubhaft zu machen, aus denen 
sich eine Unrichtigkeit oder Unvollstän-
digkeit des Wählerverzeichnisses erge-
ben kann. Das Recht auf Überprüfung 
besteht nicht hinsichtlich der Daten von 
Wahlberechtigten, für die im Meldere-
gister ein Sperrvermerk gemäß § 51 
Bundesmeldegesetz eingetragen ist.
Das Wählerverzeichnis wird im automa-

tisierten Verfahren geführt. Die Ein-
sichtnahme ist durch ein Datensichtge-
rät (Bildschirm) möglich.
Wählen kann nur, wer in das Wähler-
verzeichnis eingetragen ist oder einen 
Wahlschein hat.
2. Wer das Wählerverzeichnis für un-
richtig oder unvollständig hält, kann in 
der Zeit vom 20. Tag bis zum 16. Tag vor 
der Wahl, spätestens am 07.02.2025 bis 
12.00 Uhr bei der Stadt Heidelberg, Bür-
ger- und Ordnungsamt, Wahldienststel-
le, Kurfürsten-Anlage 43, 69115 Heidel-
berg Einspruch einlegen.
Der Einspruch kann schriftlich oder 
durch Erklärung zur Niederschrift ein-
gelegt werden.
3. Wahlberechtigte, die in das Wähler-
verzeichnis eingetragen sind, erhalten 
bis spätestens zum 02.02.2025 eine 
Wahlbenachrichtigung.
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhal-
ten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu 
sein, muss Einspruch gegen das Wähler-
verzeichnis einlegen, wenn er nicht Ge-
fahr laufen will, dass er sein Wahlrecht 
nicht ausüben kann.
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag 
in das Wählerverzeichnis eingetragen 
werden und die bereits einen Wahl-
schein und Briefwahlunterlagen be-
antragt haben, erhalten keine Wahl-
benachrichtigung.
4. Wer einen Wahlschein hat, kann an 
der Wahl im Wahlkreis 274 Heidelberg 
durch Stimmabgabe in einem beliebi-
gen Wahlraum (Wahlbezirk) dieses 
Wahlkreises

Forschungsprojekt AMAZING        
Ein Baustein zur Siche-
rung eines stabilen 
Stromnetzes    

I m Zuge der Energiewende gibt es 
immer mehr Photovoltaikanlagen, 

die Strom ins Netz einspeisen, außer-
dem nimmt die Anzahl der Anlagen 
mit hohem Strombedarf, wie Wär-
mepumpen und Elektroladesäulen, 
weiter zu. Das erfordert Anpassungen 
an den Stromnetzen, um sie weiterhin 
sicher zu betreiben. In Heidelberg 
sind die Stadtwerke Heidelberg als 
Verteilnetzbetreiber dafür zuständig. 
Die Versorgungssicherheit im Netz-
gebiet der Stadtwerke Heidelberg ist 
hoch: Zuletzt waren Verbraucher im 
Versorgungsgebiet des Unternehmens 
nur 6,89 Minuten ohne Strom. Bundes-
weit waren es 12,20 Minuten. 

Damit das so bleibt, kümmern sich die 
Stadtwerke Heidelberg Netze um die 
Weiterentwicklung des Stromnetzes. 

Unter anderem nimmt die Netzgesell-
schaft dazu am Forschungsprojekt 
AMAZING teil. Gefördert wird es vom 
Bundesministerium für Wirtschaft 
und Klimaschutz (BMWK). Im Zuge 
des Projektes modellieren die Stadt-
werke Heidelberg Netze zusammen 
mit dem Karlsruher Institut für Tech-
nologie (KIT) und dem Forschungs-

zentrum Informatik in Karlsruhe 
(FZI) ein virtuelles Abbild des Hei-
delberger Stromnetzes und stellen 
dafür Daten aus dem hauseigenen 
Geoinformationssystem sowie aktuel-
le Mess- und Netzzustandsdaten aus 
Ortsnetzstationen und Stromzählern 
zur Verfügung. Sensible Daten werden 
nicht übermittelt; die Daten werden 

ausschließlich in aggregierter Form 
übermittelt. Das Projekt läuft bis zum 
30. September 2027.

Kontakt für Fragen zum Projekt oder 
für Widerspruch gegen die anonymi-
sierte Datenverwendung: amazing@
netze-heidelberg.de. Weitere Infor-
mationen zum Datenschutz finden 
Sie unter www.netze-heidelberg.
de/datenschutz; Punkt H.

Eine wichtige Aufgabe der Stadtwerke Heidelberg: die Sicherung des Stromnetzes.  
Bild: Umspannwerk.

Stadtwerke Heidelberg  
Unternehmenskommunikation
Kurfürsten-Anlage 42–50
69115 Heidelberg

 06221 513-0
  unternehmens 
kommunikation@swhd.de
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›  Der Online-Antrag über die Homepage 
der Stadt Heidelberg unter www.heidel-
berg.de/wahlen – hier müssen alle An-
gaben zur Person wie Name, Vorna-
men, Geburtsdatum, Anschrift (ggf. 
abweichende Versandanschrift) sowie 
die Wahlbezirks- und Wählernummer 
(stehen auf der Wahlbenachrichtigung) 
angegeben werden.

›  Ausfüllen und Rückgabe des sich auf 
der Rückseite der Wahlbenachrichti-
gung befindenden Antrages. 

›  Per Fax 06221/58-4642220 oder per E-
Mail wahldienststelle@heidelberg.de 
unter Angabe des Namens, des Vorna-
mens/der Vornamen, des Geburtsda-
tums, der Adresse und ggf. der abwei-
chenden Versandanschrift.

›  Durch Antragsvordruck – erhältlich 
über die Bürgerämter der Stadt Heidel-
berg.

›  Durch schriftlichen, ansonsten formlo-
sen Antrag. 

6. Den Wahlschein erhalten Sie in Form 
eines Kombiformulars. Der Wahlschein 
muss an der Perforierung von dem amt-
lichen, hellroten Wahlbriefumschlag, ab-
getrennt werden.  
Zur Ausübung der Briefwahl erhalten 
Sie außerdem:
›  ein amtlicher Stimmzettel des Wahl-

kreises (rechte Ecke abgeschnitten),
›  ein amtlicher, weißer Stimmzettelum-

schlag, der zusammen mit dem unter-
schriebenen Wahlschein im hellroten 
Wahlbrief rechtzeitig an die Wahl-
dienststelle zurückgeschickt werden 
muss und 

›  ein Merkblatt für die Briefwahl.
An eine andere/einen anderen als die 
Wahlberechtigte/den Wahlberechtigten 
persönlich dürfen Wahlschein und Brief-
wahlunterlagen nur ausgehändigt wer-
den, wenn die Berechtigung zur Emp-
fangnahme durch Vorlage einer 
schriftlichen Vollmacht nachgewiesen 
wird. 
Von der Vollmacht kann nur Gebrauch 
gemacht werden, wenn die bevollmäch-
tigte Person nicht mehr als vier Wahlbe-
rechtigte vertritt; dies hat sie der Ge-
meindebehörde vor der Empfangnahme 
der Unterlagen schriftlich zu versichern. 
Auf Verlangen hat sich die bevollmäch-
tigte Person auszuweisen. 
Bei der Briefwahl muss die Wählerin/der 
Wähler den Wahlbrief mit dem Stimm-
zettel und dem Wahlschein so rechtzeitig 
an die angegebene Stelle absenden, dass 
der Wahlbrief dort spätestens am Wahl-
tag bis 18:00 Uhr eingeht.
Der Wahlbrief wird im Bereich der Deut-
schen Post AG ohne besondere Versen-
dungsform unentgeltlich befördert.
Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief 
angegebenen Stelle abgegeben werden.
Heidelberg, den 29. Januar 2025
Prof. Dr. Eckart Würzner, Kreiswahl-
leiter

BEKANNTMACHUNG

Öffentliche Bekanntmachung über die 
im Wahlkreis 274 Heidelberg zugelas-
senen Kreiswahlvorschläge für die 
Bundestagswahl am 23. Februar 2025

Der Kreiswahlausschuss des Wahlkrei-
ses 274 Heidelberg hat in seiner Sitzung 
am 24. Januar 2025 die nachgenannten 
Kreiswahlvorschläge für die Bundestags-
wahl am 23. Februar 2025 zugelassen, 

die hiermit gemäß § 26 Abs. 3 Bundes-
wahlgesetz (BWG) in Verbindung mit § 
38 Bundeswahlordnung (BWO) bekannt 
gemacht werden.

Zugelassene Kreiswahlvorschläge
Die Reihenfolge und Nummerierung der 
Kreiswahlvorschläge ergibt sich aus § 30 
Absatz 3 BWG. Die Bewerberinnen und 
Bewerber in den Kreiswahlvorschlägen 
sind nachstehend in der in § 36 Absatz 4 
in Verbindung mit § 34 Absatz 1 Satz 2 
BWO vorgeschriebenen Form aufge-
führt.

1. Christlich Demokratische Union 
Deutschlands (CDU)
Bewerber: Alexander Föhr, MdB,
ltd. Angestellter im Gesundheitswesen
geb.: 1980 in Heidelberg
Wohnort: Heidelberg

2. Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands (SPD)
Bewerber: Dr. Tim Tugendhat
Physiker, Projektleiter
geb.: 1986 in Ulm
Wohnort: Heidelberg

3. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)
Bewerberin: Dr. Franziska Brantner 
MdB
geb.: 1979 in Lörrach 
Wohnort: Heidelberg

4. Freie Demokratische Partei (FDP)
Bewerber:  Tim Nusser
Berater für digitale Transformation
geb.: 1996 in Freiburg im Breisgau
Wohnort: Heidelberg

5. Alternative für Deutschland (AfD)
Bewerber: Dr. Malte Kaufmann
MdB, Dipl.-Volkswirt
geb.: 1976 in Mannheim
Wohnort: Mühlhausen

6. Die Linke (Die Linke)
Bewerberin: Sahra Mirow 
wiss. Mitarbeiterin
geb.: 1984 in Lübeck
Wohnort: Heidelberg

8. FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER)
Bewerber: Julian Scharbert 
Zollbeamter, Dipl.-Finanzwirt (FH)
geb.: 1987 in Heidelberg
Wohnort: Ladenburg

10. Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tier-
schutz, Elitenförderung und basisde-
mokratische Initiative (Die PARTEI)
Bewerberin: Julia Burmeister 
Gesundheits- und Krankenpflegerin
geb.: 1984 in Grünstadt
Wohnort: Heidelberg

11. Volt Deutschland (Volt)
Bewerber: Maximilian Saßerath 
Software-Entwickler 
geb.: 1993 in Buxtehude
Wohnort: Heidelberg

14. Marxistisch-Leninistische Partei 
Deutschlands (MLPD)
Bewerber: Bernhard Schweigert
Rentner
geb.: 1955 in Forbach
Wohnort: Heidelberg
Heidelberg, 29. Januar 2025
Prof. Dr. Eckart Würzner
Kreiswahlleiter

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG

Das Deutsche Krebsforschungszentrum 
(DKFZ) beantragte für die Errichtung 
und den Betrieb einer geothermischen 
Brunnenanlage zum Heizen und zur 
Kühlung für den Neubau des Gebäude-
komplexes DKFZ-Center of Science 
(COSI), Im Neuenheimer Feld 213 in Hei-
delberg eine wasserrechtliche Erlaubnis.
Es wird beabsichtigt max. 167.000 m³/
Jahr Grundwasser zu entnehmen und 
nach thermischer Nutzung auf demsel-
ben Grundstück wieder in den Unter-
grund einzuleiten. Es werden zwei Brun-
nen errichtet, die im Pendelbetrieb für 
Entnahme und Einleitung genutzt wer-
den.
Für das Vorhaben ist eine wasserrechtli-
che Erlaubnis gemäß §§ 8 und 10 in Ver-
bindung mit § 2 Abs. 1 Nr. 3 und § 9 Abs. 
1 Nr. 4 und 5 Wasserhaushaltsgesetz 
(WHG) erforderlich.
Ferner bedürfen Bohrungen, die in den 
Grundwasserleiter eindringen, nach § 43 
Abs. 2 Wassergesetz Baden-Württem-
berg (WG) einer Erlaubnis. 
Die zur Durchführung des Verfahrens er-
forderlichen Unterlagen wurden beim 
Amt für Umweltschutz, Gewerbeaufsicht 
und Energie der Stadt Heidelberg einge-
reicht. 
Die Stadt Heidelberg - Amt für Umwelt-
schutz, Gewerbeaufsicht und Energie - 
führt als untere Wasserbehörde ein 
förmliches Erlaubnisverfahren gemäß § 
93 Wassergesetz Baden-Württemberg 
(WG) durch. Die Öffentlichkeit ist nach 
Maßgabe der §§ 93 Abs. 1 WG, 27a und 
72 bis 76 Landesverwaltungsverfahrens-
gesetz (LVwVfG) zu beteiligen.
Das Vorhaben wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht.
Der Antrag liegt von Donnerstag, den 
06.02.2025 bis einschließlich Donners-
tag, den 06.03.2025 bei der Stadt Hei-
delberg, Amt für Umweltschutz, Ge-
werbeaufsicht und Energie, Prinz 
Carl, Kornmarkt 1, 69117 Heidelberg, 
Zimmer 2.07, 2. OG während der Dienst-
stunden zur Einsichtnahme aus. Wir bit-
ten um eine Voranmeldung. 
Die öffentliche Bekanntmachung über 
die Auslegung ist ebenfalls ab sofort so-
wie der zur Einsicht ausliegende Antrag 
mit Unterlagen ab dem 06.02.2025 auf der 
Internetseite der Stadt Heidelberg https://
www.heidelberg.de/hd/HD/Rathaus/
Oeffentliche+Bekanntmachungen+Um 
weltrecht.html einsehbar.
Jeder, dessen Belange durch das Vorha-
ben berührt werden, wird darauf hinge-
wiesen, dass
1. etwaige Einwendungen gegen das Vor-
haben innerhalb der Auslegungsfrist und 
bis zu zwei Wochen danach, also vom 
06.02.2025 bis einschließlich 20.03.2025 
bei der Stadt Heidelberg – Amt für Um-
weltschutz, Gewerbeaufsicht und Ener-
gie, Prinz Carl - Kornmarkt 1, 69117 Hei-
delberg – schriftlich oder elektronisch 
(E-Mail-Postfach: wasserbehoerde-ein 
wendungen@heidelberg.de) erhoben 
werden können. 
Vereinigungen, die auf Grund einer An-
erkennung nach anderen Rechtsvor-
schriften befugt sind, Rechtsbehelfe nach 
der Verwaltungsgerichtsordnung gegen 
die Entscheidung nach § 74 Landesver-
waltungsverfahrensgesetz (LVwVfG) ein-
zulegen, können innerhalb der o. g. Frist 
Stellungnahmen abgeben.

Das Einwendungsschreiben bzw. die Stel-
lungnahme müssen unterschrieben sein, 
den Namen und die vollständige Adresse 
des Einwenders bzw. der Vereinigung 
enthalten.
2. über die rechtzeitig erhobenen Ein-
wendungen und rechtzeitig abgegebenen 
Stellungnahmen von Vereinigungen in 
einem Erörterungstermin verhandelt 
wird und
a) die Personen, die Einwendungen erho-
ben haben oder die Vereinigungen, die 
Stellungnahmen abgegeben haben, von 
dem Erörterungstermin durch öffentli-
che Bekanntmachung benachrichtigt 
werden können,
b) die Zustellung der Entscheidung über 
die Einwendungen durch öffentliche  Be-
kanntmachung ersetzt werden kann, 
wenn mehr als 50 Benachrichtigungen 
oder Zustellungen vorzunehmen sind,
3. bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem 
Erörterungstermin auch ohne ihn ver-
handelt werden kann.
4. nicht fristgemäß erhobene Einwendun-
gen sowie Stellungnahmen von Vereini-
gungen ausgeschlossen sind, sofern sie 
nicht auf besonderen privatrechtlichen 
Titeln beruhen.
Gleichförmige Eingaben (mehr als 50 Per-
sonen auf Unterschriftenlisten oder in 
Form vervielfältigter gleichlautender 
Texte) werden nach §§ 17, 18 und 19 des 
Landesverwaltungsverfahrensgesetzes 
behandelt. Danach ist bei solchen Anga-
ben erforderlich, dass auf jeder mit min-
destens einer Unterschrift versehenen 
Seite derjenige Unterzeichner, der die üb-
rigen vertreten soll, mit seinem Namen, 
seinem Beruf und seiner Anschrift als 
Vertreter bezeichnet ist.
Gleichförmige Eingaben, die diesen An-
forderungen nicht entsprechen, können 
unberücksichtigt bleiben. Das gilt bei 
gleichförmigen Einwendungen auch in-
soweit, als Unterzeichner ihren Namen 
oder ihre Anschrift nicht oder unleserlich 
angegeben haben.
Zur Verarbeitung personenbezogener 
Daten, insbesondere deren Weitergabe 
an den Vorhabenträger im Rahmen des 
Verfahrens, wird auf die Datenschutzer-
klärung der Stadt Heidelberg verwiesen. 
Diese kann unter https://www.heidel 
berg.de/hd,Lde/HD/service/Daten 
schutz.html abgerufen werden.
Heidelberg, den 29.01.2025
Stadt Heidelberg, Amt für Umwelt-
schutz, Gewerbeaufsicht und Energie
-untere Wasserbehörde-

BEKANNTMACHUNG

Bekanntgabe gem. § 5 Absatz 2 Gesetz 
über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung (UVPG) 
Ergebnis der Vorprüfung des Einzel-
falls nach § 7 Absatz 1 Satz 1 und Anla-
ge 1 Ziffer 13.3.2. UVPG

Das Deutsche Krebsforschungszentrum 
(DKFZ) beantragte für die Errichtung und 
den Betrieb einer geothermischen Brun-
nenanlage zum Heizen und zur Kühlung 
für den Neubau des Gebäudekomplexes 
DKFZ-Center of Science (COSI), Im Neuen-
heimer Feld 213 in Heidelberg eine was-
serrechtliche Erlaubnis.
Für die Geothermienutzung wird beab-
sichtigt max. 167.000 m³/Jahr Grundwas-
ser aus dem Oberen Grundwasserleiter 
(OGWL) zu entnehmen und nach thermi-
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Werden Sie Teil unseres Teams!
Bei der Stadt Heidelberg sind folgende Stellen zu besetzen:

Bei der Stadtbücherei:

Bibliothekarin/Bibliothekar 
in der Abteilung Bildung (m/w/d)
30 Wochenstunden | unbefristet | Entgeltgruppe 10 TVöD-V 

Beim Bürger- und Ordnungsamt:

Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter bei der 
Kfz-Zulassungsstelle (m/w/d)
Vollzeit | unbefristet | Besoldungsgruppe A 9 LBesGBW beziehungsweise 
Entgeltgruppe 8 mit Zulage nach 9a TVöD-V | Die Stelle ist grundsätzlich teilbar.

Beim Amt für Digitales und Informationsverarbeitung:

IT-Systemadministratorin/IT-System-
administrator (m/w/d)
mit dem Schwerpunkt Speichermanagement, Gefahrenmeldeanlagen und 
Rechenzentrumsinfrastruktur

Vollzeit | unbefristet | Entgeltgruppe 9a TVöD-V 

Beim Kämmereiamt:

Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter im Bereich 
Grund-, Hunde- und Zweitwohnungssteuer (m/w/d)
Vollzeit | unbefristet | Entgeltgruppe 8 TVöD-V beziehungsweise Besoldungsgruppe A9 
LBesGBW | Die Stelle ist grundsätzlich teilbar.

Fühlen Sie sich angesprochen? 
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung online unter 
 

www.heidelberg.de/arbeitgeberin

Hier finden Sie auch die detaillierten Stellenausschreibungen mit den notwendigen 
Qualifikationen sowie weiteren Informationen.

scher Nutzung in denselben Grundwas-
serleiter wieder einzuleiten. Es werden 
zwei Grundwasserbrunnen errichtet, die 
im Pendelbetrieb für Entnahme und Ein-
leitung genutzt werden.
Aufgrund der jährlichen Entnahmemen-
ge von 167.000 Kubikmeter ist für das 
Vorhaben nach § 7 Absatz 1 Satz 1 und 
Anlage 1 Ziffer 13.3.2. des Gesetzes über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) eine allgemeine Vorprüfung des 
Einzelfalls zur Feststellung der UVP-
Pflicht erforderlich. In der allgemeinen 
Vorprüfung sind die Kriterien der Anlage 
3 Ziffer 1 – 2 UVPG zu überprüfen und 
nach Anlage 3 Ziffer 3 UVPG hinsichtlich 
der Art und Merkmale der möglichen 
Auswirkungen zu bewerten.
Nach Einschätzung der Behörde hat das 
Vorhaben - unter Berücksichtigung der in 
der Anlage 3 UVPG aufgeführten Kriteri-
en - keine erheblichen nachteiligen Um-
weltauswirkungen, die zu berücksichti-
gen wären. Für das beantragte Vorhaben 
besteht somit keine Verpflichtung zur 
Durchführung einer Umweltverträglich-
keitsprüfung. 
Diese Einschätzung stützt sich auf folgen-
de Gründe:
Die geothermische Grundwassernutzung 
ist nur mit einer geringen lokalen Erwär-
mung des Grundwassers verbunden. Des 
Weiteren wird der Wasserspiegel im di-
rekten Nahbereich nur minimal abge-
senkt (Entnahme) bzw. erhöht (Einlei-
tung). Aufgrund des großen Flurabstands 
von rund 14 Metern sind keine Auswir-
kungen auf grundwasserabhängige Bio-
tope oder den Grundwasserleiter zu be-
sorgen. Die thermischen und 
hydraulischen Auswirkungen beschrän-
ken sich nur auf Teilbereiche des Oberen 
Grundwasserleiters.
Es sind keine Schutzgüter (Wasser-, Na-
tur- und Landschaftsschutzgebiete) be-
rührt oder betroffen.
Im Wirkungsbereich der geplanten Geo-
thermienutzung sind keine negativen 
Auswirkungen gegenüber weiteren 
Grundwassernutzungen und geothermi-
schen Nutzungen zu erwarten.
Ein Eintrag von Schadstoffen über die 
Entnahmebrunnen oder durch die Wie-
dereinleitung des genutzten Grundwas-
sers in den Untergrund ist nach der ge-
planten Ausführung der Anlage und den 
technischen Vorkehrungen in der Haus-
technik nicht zu besorgen. Weiterhin sind 
keine schädlichen Umweltauswirkungen 
durch etwaige Geräuschemissionen zu 
erwarten.
Gemäß § 5 Absatz 3 UVPG ist diese Fest-
stellung nicht selbstständig anfechtbar.
Heidelberg, den 29.01.2025
Stadt Heidelberg, Amt für Umwelt-
schutz, Gewerbeaufsicht und Energie
-untere Wasserbehörde-

ÖFFENTLICHE ERINNERUNG

An die Zahlung folgender Forderungen 
wird erinnert:
Abschluss- und Vorauszahlungen von 
Steuern, Gebühren und Beiträgen aus 
Erst- oder Nachveranlagungen nach den 
zugestellten Bescheiden bzw. Zahlungs-
aufforderungen, soweit die Zahlungsfrist 
bereits abgelaufen ist. Für Teilnehmer 
am SEPA–Lastschriftmandat gilt die „Öf-
fentliche Erinnerung“ nicht.
Ferner erinnert das Kämmereiamt daran, 
dass jeder Halter eines Hundes im Stadt-

kreis Heidelberg verpflichtet ist, inner-
halb eines Monats nach Beginn des Hal-
tens oder nachdem der Hund das 
steuerpflichtige Alter von drei Monaten 
erreicht hat sowie am Ende der Hunde-
haltung ebenfalls innerhalb eines Monats 
dies dem Kämmereiamt der Stadt Hei-
delberg, Abteilung Kasse und Steuern, 
Postfach 10 55 20, 69045 Heidelberg, 
Tel. 58-14 330 mitzuteilen.
Die Bankverbindungen der Stadt Heidel-
berg entnehmen Sie bitte den Ihnen zu-
gegangenen Abgabenbescheiden und 
Rechnungen.
Stadt Heidelberg, Kämmereiamt
Abteilung Kasse und Steuern

ORTSÜBLICHE BEKANNTMACHUNG

Aufstellung des Bebauungsplans „Süd-
stadt - Änderung im Bereich der Kirsch-
garten-, Rhein- und Turnerstraße und 
Lenbachweg“

Der Gemeinderat der Stadt Heidelberg 
hat in öffentlicher Sitzung am 12.12.2024 
gemäß § 2 Absatz 1 Baugesetzbuch 
(BauGB) beschlossen, für einen Bereich 
im Zentrum der Südstadt einen Bebau-
ungsplan aufzustellen. Das Plangebiet 
wird begrenzt durch die Verkehrsflächen 
der Kirschgartenstraße, Rheinstraße und 
Turnerstraße sowie des Lenbachwegs.
Die Grenze des Geltungsbereichs des Be-
bauungsplans ist dem abgedruckten La-
geplan zu entnehmen.

Der Aufstellungsbeschluss wird hiermit 
gemäß § 2 Absatz 1 Satz 2 BauGB ortsüb-
lich bekannt gemacht.

Beschleunigtes Verfahren gemäß § 13a 
BauGB
Der Bebauungsplan wird gemäß § 13a 
BauGB als Bebauungsplan der Innentwi-
cklung im beschleunigten Verfahren auf-
gestellt. Im beschleunigten Verfahren gel-
ten die Vorschriften des vereinfachten 
Verfahrens nach § 13 Absatz 2 und 3 Satz 
1 BauGB entsprechend. 
Danach wird in diesem Verfahren von 
der frühzeitigen Unterrichtung und Er-
örterung nach § 3 Absatz 1 und § 4 Absatz 
1 BauGB abgesehen.
Die Durchführung einer Umweltprüfung 
gemäß § 2 Absatz 4 BauGB ist für das Be-
bauungsplanverfahren ebenfalls nicht 
vorgesehen, daher entfällt auch die Er-
stellung eines Umweltberichts nach § 2a 
BauGB sowie einer zusammenfassenden 
Erklärung nach § 10a Absatz 1 BauGB.

Ziele der Planung
Mit der Aufstellung des Bebauungsplans 
sollen die planungsrechtlichen Voraus-
setzungen für die bauliche Erweiterung 
auf den Flächen des Englischen Instituts 
geschaffen werden. 

Information der Öffentlichkeit
Die Öffentlichkeit kann sich gemäß § 13a 
Absatz 3 Nummer 2 BauGB über die all-
gemeinen Ziele und Zwecke sowie die we-
sentlichen Auswirkungen der Planung 
unterrichten und innerhalb einer be-
stimmten Frist zur Planung äußern.
Es besteht daher die Möglichkeit, die 
Planunterlagen in der Zeit vom 03. 
02.2025 bis einschließlich 14.02.2025 
nach vorheriger Terminvereinbarung 
per Telefon (06221 – 58 23191) oder per 
E-Mail (Isabelle.Arbert@Heidelberg.de) 
einzusehen und sich über die Planung zu 
unterrichten. 
Innerhalb dieses Zeitraums ist eine Äuße-
rung zur Planung möglich. Diese kann 
elektronisch übermittelt werden, bei Be-
darf auch postalisch erfolgen oder bei der 
Einsichtnahme mündlich zur Nieder-
schrift vorgebracht werden:
E-Mail: beteiligung-stadtplanung@hei 
delberg.de
Postanschrift: Stadtverwaltung Heidel-
berg, Stadtplanungsamt, Kornmarkt 5, 
69117 Heidelberg
Heidelberg, den 22.01.2025
Stadt Heidelberg, Stadtplanungsamt

BEKANNTMACHUNG

Beginn der Leitungsbaumaßnahmen 
auf der 110-kV-Leitung Rheinau - Lei-
men, Anlage 1200, von Umspannwerk 
Rheinau bis Umspannwerk Leimen

Die Netze BW GmbH, Stuttgart, hat die 
Firma Enaco Energieanlagen- und Kom-
munikationstechnik GmbH, Tulpenstra-
ße 19, 82216 Maisach, mit den Leitungs-
bauarbeiten beauftragt. 
Mit den Arbeiten wird ab dem 17. Febru-
ar 2025 im Bereich Gemarkung Mann-
heim begonnen. Vorrausichtlich wird die 
Baumaßnahme bis Sommer 2026 abge-
schlossen. Vor dem Betreten der einzel-
nen Grundstücke wird sich die örtliche 
Bauleitung mit den Grundstückseigentü-
mern/Bewirtschaftern in Verbindung set-
zen. Um die Flur- und Wegeschäden und 
Verunreinigungen so gering wie möglich 
zu halten, ist die beauftragte Firma zu 
höchster Sorgfalt angewiesen. 
Nach Abschluss der Arbeiten werden 
evtl. aufgetretene Schäden aufgenom-
men und die Betroffenen entschädigt.
Netze BW GmbH, Stuttgart

http://www.heidelberg.de/arbeitgeberin


8 KULTUR UND FREIZEIT

Startschuss für 6. Heidel-
berger Tanzbiennale 

Workshops laden zum 
Mitmachen ein 

I n wenigen Tagen, am Samstag, 1. 
Februar, startet unter dem Motto 

„united by dance“ Heidelbergs größtes 
Tanzfestival – die Tanzbiennale Hei-
delberg 2025. Die diesjährige sechste 
Ausgabe ist die letzte unter der Inten-
danz Holger Schultzes. Unter seiner 
Leitung veranstaltet das Theater und 
Orchester Heidelberg in Kooperation 
mit dem UnterwegsTheater Heidel-
berg als TANZallianz seit 2013 die 
Tanzbiennale – eine deutschlandweit 

einmalige Kooperation aus freier Sze-
ne und Stadttheater. Das tanzinter-
essierte Publikum darf sich 2025 auf 
international erfolgreiche Gastspiele 
aus aller Welt freuen. Einen besonde-
ren Schwerpunkt legt die Tanzbien-
nale Heidelberg 2025 außerdem auf 
die vielseitige Tanzszene Baden-Würt-
tembergs und bei Workshops, Partys 
oder auch dem „Church Battle“ in 
der Heiliggeistkirche können alle, die 
möchten, selbst in Bewegung kom-
men. Den Startschuss macht in diesem 
Jahr das inklusive Jugendtanzstück 
„touch_taff“ im Zwinger 1.

 Weitere Informationen unter 
 www.theater.heidelberg.de

   29. Januar 2025

Gastspiel-Highlight der Tanzbiennale: Die belgische Choreografin Astrid Boons entwirft 
in „Khôra“ ein in der Zukunft gelegenes Paralleluniversum. (Foto Derine)

9. Europäische 
Quilt-Triennale
Austellung in Textil-
sammlung Max Berk
In der Textilsammlung Max Berk 
sind 45 zeitgenössische Quilt- und 
Textilkunstwerke aus elf Nationen 
zu sehen. Sie zeigen in dieser Schau, 
dass Kreativität und zeitkritische 
Aussagen nicht allein der Malerei, 
Bildhauerei, Grafik und Fotokunst 
vorbehalten sind. Eine fünfköpfige 
internationale Jury wählte die hoch-
karätigen Exponate aus über 130 
Einsendungen aus. Die Entwicklung 
der Kunstform „Quilt“ von der funk-
tionalen Decke hin zum autonomen 
Kunstwerk innerhalb der letzten 50 
Jahre ist beeindruckend. So findet 
sich in der Ausstellung Raumgrei-
fendes und zugleich Politisches in 
Form eines Bodenobjektes mit dem 
Titel „Eisbär, ich möchte kein Eis-
bär sein, im warmen Polar“. Erfreu-
lich hoch war der Anteil junger Be-
werberinnen, von denen es sieben 
Künstlerinnen in die Ausstellung 
geschafft haben. Den Nachwuchs-
preis gewannen Quilterinnen aus 
der Slowakei für eine dreidimensio-
nale Arbeit, die sich mit Generatio-
nenzusammenhalt beschäftigt. Die 
Ausstellung ist vom 9. Februar bis 4. 
Mai immer mittwochs, samstags und 
sonntags von 13 bis 18 geöffnet.

  www.museum-heidelberg.de

„Seeing Truth“ im 
Mark Twain Center
Gespräch mit Fotograf 
und Historikerin

In seinen  Arbeiten hinterfragt der 
US-amerikanische Fotograf Ben Ri-
pley die Rolle der Bildenden Kunst 
bei der Ausbreitung weißer Domi-
nanzvorstellung. Das Gespräch findet 
am Donnerstag, 6. Februar, um 19 
Uhr im Sonderausstellungsbereich 
statt. Ripleys Arbeiten in  der Ausstel-
lung des Mark Twain Center   „Seeing 
Truth“ öffnen neue Perspektiven auf 
das bildhauerische Werk der Ame-
rikanerin Malvina Hoffmann aus 
den 1930er-Jahren. Im Gespräch mit 
Kunsthistorikerin Alexis Boylan (Uni-
versity of Connecticut) und Uwe Wen-
zel (Leiter Mark Twain Center) disku-
tiert Ripley auf Englisch historische 
Hintergründe seiner Arbeiten und 
die Rolle von Museen bei der Herstel-
lung von Wahrheiten. 

Große Oper „Werther“nach 
Goethes Briefroman

Jules Massenets Oper „Wer-
ther“ feiert am Freitag, 31. 
Januar, um 19.30 Uhr unter 
der Regie von Jan Eßinger 
in französischer Sprache 
mit deutschen Übertiteln im 
Marguerre-Saal Premiere. 
Die musikalische Leitung 
übernimmt Generalmusikdi-
rektor Mino Marani. Für die 
Premiere gibt es noch wenige 
Restkarten.

  Mehr unter www.
theater.heidelberg.de

Klaviermusik von Arnold 
Mendelssohn

Am Sonntag, dem 2. Februar, 
findet um 11 Uhr im Kur-
pfälzischen Museum die 99. 
„Bachstunde“ statt. Auf dem 
Programm stehen Lieder 
des Komponisten Arnold 
Mendelssohn, eines Großen-
kels von Felix Mendelssohn 
Bartholdy. 

  www.museum- 
 heidelberg.de

 Kurz gemeldet

Martina Pfister im 
Kulturausschuss
Dezernentin im Deut-
schen Städtetag

Der Deutsche Städtetag hat Martina 
Pfister zum Mitglied des Kulturaus-
schusses benannt. Die Heidelberger 
Kulturbürgermeisterin wurde zum 
Jahreswechsel in das höchste kom-
munale Gremium für Kultur auf 
Bundesebene berufen. Nach Ober-
bürgermeister Eckart Würzner, der 
als Vizepräsident amtiert, ist Pfister 
die zweite Heidelberger Stimme im 
Städtetag. „Ich freue mich, gerade in 
diesen herausfordernden Zeiten die 
Ziele und Bedürfnisse der Städte im 
Kulturbereich in die Bundespolitik 
tragen zu können. Kultur als verbin-
dendes Element in unserer Gesell-
schaft zu stärken und den Austausch 
und die Zusammenarbeit zu inten-
sivieren ist wichtiger denn je“, sagt 
Martina Pfister.

Schwarze Geschichte 
sichtbar machen

Veranstaltungsreihe 
zum Black History 
Month 

I m Februar 2025 startet der dritte 
Black History Month in Heidel-

berg. Mit einem facettenreichen 
Programm, das Lesungen, Tanz, 
Workshops und Raum für Austausch 
bietet, rückt die Veranstaltungsreihe 
Geschichten Schwarzer Menschen in 
den Mittelpunkt. Los geht’s am Mitt-
woch, 5. Februar, mit dem „Afrofluen-
cer“ Stève Hiobi, der als „Dein Bruder 
Stève“ auf TikTok und Instagram Vi-
deos über Kultur und Geschichte Afri-
kas veröffentlicht und dafür 2023 den 
Grimme-Online-Award gewann. Das 
Team des Afro-Festivals, zahlreiche 

Organisationen und Initiativen der 
afrikanischen Diaspora gestalten das 
Programm gemeinsam mit dem Amt 
für Chancengleichheit.

„Afrofluencer“ und Grimme-Online-Award-
Preisträger Stève Hiobi (Foto Hiobi)

https://www.theaterheidelberg.de/de/festivals/1732-tanzbiennale-heidelberg
https://www.museum-heidelberg.de/Museum-Heidelberg/startseite/ausstellungen/9_+europaeische+quilt-triennale.html
https://www.theaterheidelberg.de/de/produktionen/12444-werther
https://www.theaterheidelberg.de/de/produktionen/12444-werther
https://www.museum-heidelberg.de/Museum-Heidelberg/startseite/ausstellungen/veranstaltungen.html
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